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1. Anzeigenauftrag im Sinne der nachfolgenden Geschäftsbedingungen des Verlages ist der Vertrag über die Veröffentlichung 
einer oder mehrerer Anzeigen eines Werbetreibenden oder sonstigen Inserenten.

2. Anzeigen sind im Zweifel zur Veröffentlichung innerhalb eines Jahres nach Vertragsabschluss abzurufen. Ist im Rahmen ei-
nes Abschlusses das Recht zum Abruf einzelner Anzeigen eingeräumt, so ist der Auftrag innerhalb eines Jahres seit Erschei-
nen der ersten Anzeige abzuwickeln, sofern die erste Anzeige innerhalb der in Satz 1 genannten Frist abgerufen und veröf-
fentlicht wird.

3. Bei Abschlüssen ist der Auftraggeber berechtigt, innerhalb der vereinbarten bzw. der in Ziffer 2 genannten Frist auch über die im 
Auftrag genannte Anzeigenmenge hinaus weitere Anzeigen abzurufen.

4. Wird ein Auftrag aus Umständen nicht erfüllt, die der Verlag nicht zu vertreten hat, so hat der Auftraggeber, unbeschadet 
etwaiger weiterer Rechtspflichten, den Unterschied zwischen dem gewährten und dem der tatsächlichen Abnahme entspre-
chenden Nachlass dem Verlag zu erstatten. Die Erstattung entfällt, wenn die Nichterfüllung auf höherer Gewalt im Risikobe-
reich des Verlages beruht.

5. Bei Stornierung innerhalb von sechs Wochen vor Erscheinungstermin ist der Anzeigenbetrag zu 80 % fällig, bei Stornierung 
vor dieser Frist werden dem Auftraggeber 40 % des Anzeigenpreises als außerordentliche Aufwandsvergütung berechnet. Die 
Stornierung von Anzeigen muss schriftlich beim Verlag erfolgen. Bei Stornierung von Mehrfachschaltungen vor Ablauf des An-
zeigenauftrages werden eventuelle Nachlässe, die auf Basis des Vertragsabschlusses einer Mehrfachschaltung gewährt wur-
den, gemäß der aktuell gültigen Anzeigenpreisliste nachberechnet. Diese Regelung gilt ebenfalls, wenn zusätzliche kostenlose 
Inserate als Natura-lrabatte (z. B. Promotion) vereinbart wurden.

6. Der Verlag kann Platzierungswünsche vormerken und versuchen, sie im Rahmen der technischen und gestalterischen Mög-
lichkeiten zu berücksichtigen. Die Berücksichtigung ist jedoch unverbindlich. Platzierungsforderungen, deren Erfüllung Auf-
tragsvoraussetzung ist, bedingen einen Platzierungszuschlag von mind. 15 %.

7. Aufträge für Anzeigen, die erklärtermaßen ausschließlich in bestimmten Nummern, bestimmten Ausgaben oder an bestimm-
ten Plätzen des Magazins veröffentlicht werden sollen, müssen so rechtzeitig beim Verlag eingehen, dass dem Auftraggeber noch 
vor Anzeigenschluss mitgeteilt werden kann, wenn der Auftrag nicht auszuführen ist. Beilagenaufträge sind für den Verlag erst 
nach Vorlage eines Musters der Beilage und deren Billigung bindend. Die Ablehnung des Auftrages wird dem Auftraggeber un-
verzüglich mitgeteilt.

8. Anzeigen, die aufgrund ihrer redaktionellen Gestaltung nicht als Anzeige erkennbar sind, werden als solche vom Verlag mit 
dem Wort „Anzeige“ deutlich kenntlich gemacht.

9. Die durch den Verlag gestalteten Anzeigen sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nur mit ausdrücklicher Genehmigung 
des Verlages weiterverarbeitet werden.

10. Der Verlag verwendet bei Entgegennahme und Prüfung der Anzeigentexte die geschäftsübliche Sorgfalt, haftet jedoch nicht, 
wenn er von den Auftraggebern irregeführt und getäuscht wird. Der Auftraggeber steht für den Inhalt und die rechtliche Zuläs-
sigkeit der für die Insertion zur Verfügung gestellten Text- und Bildunterlagen ein. Der Auftraggeber haftet für alle Folgen und 
Schäden, die sich für den Verlag, insbesondere aufgrund presserechtlicher und gesetzlicher Bestimmungen oder Vorschriften, 
aus dem Inhalt der Anzeigen durch deren Abdruck und Streuung ergeben können. Der Auftraggeber hat den Verlag von Ansprü-
chen Dritter freizustellen. Der Auftraggeber verpflichtet sich, die Kosten der Veröffentlichung einer Gegendarstellung zu tragen, 
und zwar nach Maßgabe des jeweils gültigen Anzeigentarifs. Der Verlag behält sich vor, Anzeigenaufträge wegen des Inhalts, 
der Herkunft oder der technischen Form nach einheitlichen, sachlich gerechtfertigten Grundsätzen des Verlages abzulehnen.

11. Der Verlag übernimmt keine Haftung für gelieferte Anzeigen, Bild- und Textmaterial. Diese müssen frei von Rechten Drit-
ter sein.

12. Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes und einwandfreier Druckunterlagen oder der Beilagen ist der Auftragge-
ber verantwortlich. Für erkennbar ungeeignete oder beschädigte Druckunterlagen fordert der Verlag unverzüglich Ersatz an. 
Der Verlag gewährleistet die für den belegten Titel übliche Druckqualität im Rahmen der durch die Druckunterlagen gegebe-
nen Möglichkeiten.

13. Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise unleserlichem, unrichtigem oder bei unvollständigem Abdruck der Anzeige 
Anspruch auf Zahlungsminderung oder eine einwandfreie Ersatzanzeige, aber nur in dem Ausmaß, in dem der Zweck der An-
zeige beeinträchtigt wurde. Reklamationen müssen innerhalb von 10 Tagen nach Eingang von Rechnung und Beleg schriftlich 
beim Verlag geltend gemacht werden.

14. Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch gegen vorherige schriftliche Erklärung der Kostenübernahme durch 
den Auftraggeber geliefert. Der Auftraggeber trägt die Verantwortung für die Richtigkeit der zurückgesandten Probeabzüge. Der 
Verlag berücksichtigt alle Fehlerkorrekturen, die ihm innerhalb der bei der Übersendung des Probeabzugs gesetzten Frist mitge-
teilt werden. Sendet der Auftraggeber den Probeabzug nicht fristgerecht zurück, so gilt die Genehmigung zum Druck erteilt.

15. Technische Veränderungen des Magazins, z. B. Format oder Papier, liegen im Ermessen des Verlages.

16. Die Rechnung ist innerhalb 10 Tagen nach Erhalt zu bezahlen, sofern nicht im einzelnen Fall eine andere Zahlungsfrist oder 
Vorauszahlung vereinbart ist. Etwaige Nachlässe für vorzeitige Zahlung werden nach der Preisliste gewährt. Unberechtigte Ab-
züge werden kostenpflichtig nachbelastet.

17. Bei verspäteter Zahlung fallen Verzugskosten (z. B. Mahnspesen von Euro 8,50 pro Mahnung) und Verzugszinsen von 1 % 
pro Monat ab dem Tag der Fälligkeit an. Der Auftraggeber verpflichtet sich, nebst den Verzugszinsen und -kosten die effekti-
ven Inkassokosten (mind. 7 % des Rechnungsbetrages sowie weitere Aufwendungen gemäß Tarif) oder die Beitreibungs- und 
Prozesskosten zu übernehmen. Bei Einklagungen von Forderungen entfällt der Anspruch auf gewährte Nachlässe / Rabatte und 
wird nachbelastet. Der Verlag kann bei Zahlungsverzug die weitere Ausführung des laufenden Auftrags bis zur Bezahlung zu-
rückstellen und für die restlichen Anzeigen Vorauszahlung verlangen.

18.  Der Verlag ist berechtigt, die Rechte aus jeder Rechnungsforderung an einen Dritten abzutreten. Die Anzeige der Abtre-
tung ist dann auf der Rechnung ersichtlich.

19. Der Verlag liefert mit der Rechnung ein Belegexemplar.

10. Zahlungen sind auch dann zu leisten, wenn Gegenansprüche oder etwaige Beanstandungen geltend gemacht werden oder 
wenn die Ware bzw. Leistung aus Gründen, die der Auftraggeber zu vertreten hat, nicht termingerecht abgeliefert werden kann. 
Die Verrechnung ist nicht zulässig.

21. Kosten für die Anfertigung bestellter Entwürfe, Repros, Lithos und Satzarbeiten sowie für vom Auftraggeber gewünschte 
oder zu vertretende erhebliche Änderungen ursprünglich vereinbarter Ausführungen hat der Auftraggeber zu tragen.

22. Aus einer Auflagenminderung kann bei einem Abschluss über mehrere Anzeigen ein Anspruch auf Preisminderung hergelei-
tet werden, wenn im Gesamtdurchschnitt des mit der ersten Anzeige beginnenden Insertionsjahres die in der Preisliste oder auf 
andere Weise genannte durchschnittliche Auflage unterschritten wird. Eine Auflagenminderung ist nur dann ein zur Preismin-
derung berechtigter Mangel, wenn sie mehr als 25 % beträgt. Darüber hinaus sind bei Abschlüssen Preisminderungsansprü-
che ausgeschlossen, wenn der Verlag dem Auftraggeber von dem Absinken der Auflage so rechtzeitig Kenntnis gegeben hat, 
dass dieser vor Erscheinen der Anzeige vom Vertrag zurücktreten konnte.

23. Druckunterlagen werden nur auf besondere Anforderung an den Auftraggeber zugesandt. Die Pflicht zur Aufbewahrung en-
det mit einer Frist von drei Monaten nach Auftragsablauf.

24. Das Rechtsverhältnis zwischen Auftraggeber und Verlag untersteht deutschem Recht. Erfüllungsort und Gerichtsstand 
ist der Sitz des Verlages.

Allgemeine Geschäftsbedingungen der 
TMM Marketing und Medien GmbH & Co. KG 

(im folgenden Verlag genannt)
(Stand Februar 2009)
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Das TOP Magazin Brandenburg gehört seit über 5 Jahren zu den führenden regionalen Business- und Gesellschafts-Magazinen für TOP-Entscheider der Region Brandenburg 
und bietet seinen Lesern einen Themenmix aus niveauvollen Beiträgen in den Rubriken Business, Mode, Gesundheit, Beauty, Wellness, Mobilität, Immobilien, Golf, Gastlichkeit, 
Kultur, Menschen und Reisen, den Shopping-Guide TOP Adressen sowie einen langfristigen Veranstaltungskalender. Jetzt wird es durch die Regionalausgaben noch lokaler!
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In Brandenburg und im benachbarten Mecklenburg-Vorpommern warten zahlreiche Hotels und Thermalbäder                      mit erfrischenden Wohlfühlangeboten auf

w e l l n e s s

Wohl kaum ein anderer Begriff hat den 
Tourismus in den vergangenen Jahres so 
stark verändert wie „Wellness“. Im Wettbe-
werb um den anspruchsvollen Gast kommt 
kaum ein Hotel mehr ohne ein Schwimm-
bad oder zumindest einen Whirlpool, meh-
rere Saunen, einen gut bestückten Fitness-
raum und ein vielfältiges Massageangebot 
aus. Auch wenn sich nicht jeder Gast mit 
der gleichen Intensität während seines Auf-
enthaltes in den Bademantel schwingt, so 
gehört das Niveau des Wohlfühlbereichs 
zu den wichtigsten Auswahlkriterien. Der 
Brandenburger Tourismus wäre ohne die 
zahlreichen Thermen rund um Berlin gar 
nicht mehr vorstellbar. Hier findet jeder ga-
rantiert den passenden Ort für ein gesun-
des Freizeitvergnügen. Mecklenburg-Vor-
pommern verbindet die Angebote unterm 
Hallendach noch mit der ausgezeichneten 
Wirkung des Meeresklimas.

Wohlfühlatmosphäre in    Wellness-Oasen 
Milliardeninvestitionen  
in der Oder-Region
Zentrales Thema der Veranstaltung 
war: Wie steht es um die wirtschaftli-
che Entwicklung der Region? Antwort 
auf diese Frage gab schon das Motto 
des Treffens: „Wachstumskern im Auf-
wind – Frankfurt und Eisenhüttenstadt 
starten durch“. Reinhardt Oehler, Abtei-
lungsleiter aus dem Wirtschaftsminis-
terium, lobte die Region als Schrittma-
cher. Wie er dem „Wirtschaftsmagazin 
Ostbrandenburg“ sagte, hat „Oder-
land-Spree in den vergangenen drei 
Jahren mit einem überproportional 
großen Anteil zum wirtschaftlichen 
Aufschwung in Brandenburg beigetra-
gen.“ Das Land begleitete hier in dieser 
Zeit etwa 150 Ansiedlungen von Fir-
men. „Durch Förderungen wurden In-
vestitionen von über einer Milliarde 
Euro ausgelöst und rund 3 000 Arbeits-
plätze geschaffen“, so Oehler. Profitiert 
habe davon vor allem die Solarindus-
trie. In Eisenhüttenstadt, Frankfurt und 
Fürstenwalde entstanden neue Produk-
tions- und Zulieferbetriebe. Die Milli-
ardeninvestitionen haben bewirkt, dass 
„die depressive Stimmung nach dem 
Scheitern des Chip fabrik projektes über-
wunden wurde“, sagte Frankfurts Ober-
bürgermeister Martin Patzelt. „Unsere 
Entwicklung wurde von vielen Beob-
achtern und Einwohnern erst ungläu-
big, dann mit Erstaunen und schließ-
lich mit Stolz verfolgt.“

Verkehrslandeplatz Pohlitz 
– passende Kulisse für die 
Botschafter-Ernennung
Nach der Vorstellung der Kampagne 
„Botschafter für Frankfurt und Eisen-
hüttenstadt“ wurden in Pohlitz die 
elf Unternehmer auf die Bühne gebe-
ten. Später gab es für einige Gäste ei-
nen Rundflug und eine faszinierende 
Flugshow mit Jan Häusler von SPREE 
FLUG. Auf dem Verkehrslandeplatz, 
der etwa fünf Kilometer vom Stadtzen-
trum Eisenhüttenstadt entfernt liegt 
und besonders für Sportflieger interes-
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sant ist, können Maschinen mit bis zu 
5,7 Tonnen Gesamtstartmasse starten 
und landen. Mit Pohlitz punktet die Re-
gion auch in Sachen Erreichbarkeit für 
ausländische Geschäftsleute.

Botschafter des  
Wachstumskerns
Einer der elf diplomatischen Vertre-
ter der Region Ostbrandenburg (lei-
der gab es keine einzige Unternehme-
rin unter den Ausgewählten), die ihre 
Botschafter-Weihe auf dem Flugplatz 
empfingen, war Uwe Gärtner. Er ist 
Chef der Frankfurter Chip-Entwick-
lungsfirma GED (Gärtner-Electronic-
Design GmbH), die seit über 17 Jahren 
erfolgreich anwendungsspezifische  
integrierte Schaltungen (ASICs) ent-
wickelt. Das Resultat sind kostengüns-
tige, platzsparende und robuste Syste-
me auf einem Chip. Diese Chips bauen 
die Kunden von GED in ihre Produkte 
ein, zum Beispiel in Airbag- und Na-
vigationssysteme und in elektronische 
Schlüssel. Uwe Gärtner repräsentiert 
den Regionalen Wachstumskern Frank-
furt (Oder)/ Eisenhüttenstadt, der un-

ter den Top-25-Standorten für auslän-
dische Direkt investitionen liegt, nicht 
nur innerhalb der Region, sondern 
auch über die Stadt- und Landesgren-
zen hinaus.

Der Wachstumskern hat die Koope-
ration von Eisenhüttenstadt und Frank-
furt forciert. Die beiden Städte treten 
bei der Wirtschaftsförderung und der 

Glaubhafte Regional-Diplomaten

„Ohne Unternehmer entstehen keine 
Arbeitsplätze“, so Eisenhüttenstadts 
Bürgermeister Werner. In der „Mär-
kischen Oderzeitung“ brachte er seine 
Meinung auf den Punkt: „Wir brauchen 
keinen Zaungast aus dem Westen, der 
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alles besser weiß, sondern den aktiven 
Unternehmer am Standort.“ Mit sol-
chen Persönlichkeiten arbeiten er und 
sein Frankfurter Amtskollege Patzelt 
ganz eng zusammen. Unter Federfüh-
rung von Dr. Martin Wilke vom Inves-

tor Center Ostbrandenburg trafen sich 
die Lokalpolitiker mit Vertretern der 
Landesregierung, Firmenchefs und In-
vestoren im Oktober auf dem Flugplatz 
Pohlitz bei Eisenhüttenstadt, um Bilanz 
zu ziehen. 

„Regionaler Wachstumskern Frankfurt (Oder) / Eisenhüttenstadt“ im Aufwind

Botschafter zu werden ist eine Ehre. Es muss nicht gleich für eine ganze Nation sein. Für eine Region, mit der man sich 
identifiziert, hat es einen mindestens genauso hohen Reiz. Zu Botschaftern für ihren „Wachstumskern“, also die Gegend 
um Frankfurt und Eisenhüttenstadt, haben die beiden Stadtoberhäupter Martin Patzelt (Frankfurt) und Rainer Werner 
(Eisenhüttenstadt) Anfang Oktober elf aktive Unternehmer ernannt. Diese sollen die Wirtschaft sowohl innerhalb der Re-
gion als auch nach außen hin vertreten. Weitere Kandidaten für diesen Diplomatendienst stehen schon bereit. Der wird 
sicher ein Vergnügen, denn die Unternehmen im Oderland verspüren derzeit mächtigen Rückenwind. 

Glaubhafte Regional-Diplomaten
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F r a n k F u r T e r  Z u g p F e r d e

Das Kleist Forum ist mit 240 Veran-
staltungen jährlich bedeutendstes 
Zentrum für Kultur aller Genres und 
Sparten in Frankfurt (Oder). Die 
Konzerthalle am Oderufer ist Nukleus 
für die jährlichen Deutsch-Polnischen 
Musikfesttage an der Oder und gleich-
zeitig Proben- und Spielort für das 
Brandenburgische Staatsorchester 
Frankfurt. Auf dem Messegelände am 
Westkreuz gibt es jährlich 50 Messen, 
Kongresse und Konzerte. 

Dieses anspruchsvolle Programm in 
allen Bereichen wird von einem kompe-
tenten und veranstaltungserfahrenen 
Team realisiert, das in den letzten Jah-
ren von 30 auf gut 50 Mitarbeiter ange-
wachsen ist. Damit ist das Unterneh-
men in der Stadt ein wichtiger Arbeit- 
und Auftraggeber. 

Kennzeichen des Kulturprogramms 
ist sein breites Spektrum. Festivals ver-
schiedenster Ausrichtung sind die be-
sonderen Höhepunkte im reichhal-
tigen Jahresprogramm. Während sich 

Platz für bis zu 4 000 Personen bei Kon-
zerten bieten und eine hervorragende In-
frastruktur für Bälle und Kongresse.

Kongressveranstalter finden im Kleist 
Forum, dem kombinierten Kongress- 
und Theaterhaus, beste Konditionen für 
Tagungen und Kongressmessen mit bis 
zu 400 Personen und 20 kleineren Aus-
stellern. Gerade in jüngster Zeit etabliert 
sich die Messe und Veranstaltungs 
GmbH verstärkt als Veranstaltungsagen-
tur, die Komplettlösungen in den Be-
reichen Veranstaltungsplanung, Veran-
staltungstechnik, Medienarbeit und Ca-
tering aus einer Hand anbietet. 

www.muv-ffo.de

Messe und Veranstaltungs GmbH Frankfurt (Oder): Kultur, Messe, Kongresse und Veranstaltungen

Grenzen überschreiten 

die Kleist-Festtage mit dem in Frank-
furt geborenen Dichter Heinrich von 
Kleist auseinandersetzen, stellt das mit 
der Europa-Universität Viadrina ge-
meinsam veranstaltete Festival „Uni-
thea“ aktuelles Theater in den Mittel-
punkt. Liebhaber klassischer Musik 
kommen bei den Deutsch-Polnischen 
Musikfesttagen an der Oder, Freunde 
von Liedgesang und Weltmusik bei der 
transVOCALE auf ihre Kosten. 

Das Messegelände am Westkreuz 
blickt auf eine lange Tradition in 
Frankfurt (Oder) zurück. Wurden bis 
vor drei Jahren nur etwa vier Messen 
jährlich als Eigenveranstaltungen auf 
dem Messegelände durchgeführt, so 
sind allein für das Jahr 2008 mehr als 
zehn eigene Messen geplant. 

Um die steigenden Anforderungen 
und Qualitätsansprüche von Ausstellern 
wie Besuchern zu befriedigen, wird der-
zeit eine neue Messehalle auf dem Ge-
lände errichtet. Diese wird mit rund 
2 400 Quadratmetern Ausstellungsfläche 

Die Messe und Veranstaltungs GmbH ist 
eines der jüngsten Beteiligungsunterneh-
men der Stadt Frankfurt (Oder) – und 
gleichzeitig eines der lebhaftesten, wenn es 
um Unterhaltung für die Stadt und die 
Region geht.
Mit der Bündelung der unterschiedlichen 
Geschäftsbereiche unter einem Dach ist 
das Unternehmen Kompetenzzentrum 
für Kultur, Messen, Kongresse, Events 
und Catering in der Oderregion. Auf 
deutscher wie auf polnischer Seite.

Vorteile der Regionalausgabe Brandenburg Ost
• �starke Präsenz Ihres Geschäftes durch punktgenaue Verteilung 

direkt in Ihrer Region Brandenburg Ost
• �dreimonatige Lese- und Werbewirkung
• �günstiges Preis-Leistungsverhältnis
• �Präsentation Ihres Geschäftes in hochwertigem Umfeld
• �Verbindung mit der bekannten Marke TOP Magazin 
• �Integriert in das TOP Magazin Brandenburg

Verteilung in der Region Brandenburg Ost:
Die Verteilung erfolgt über eine geprüfte Geschäftsauslage im 
hochwertigen Einzelhandel in den zentralen Gebieten und deren 
näheren Umkreis in der Region Brandenburg Ost. U.a.: Prenzlau, 
Schwedt/ Oder, Eberswalde, Seelow, Strausberg, Fürstenwalde/ 
Spree, Beeskow, Eisenhüttenstadt, Barnim, Frankfurt / Oder.

Regionalausgabe im TOP Magazin Brandenburg!
Die neue Regionalausgabe des TOP Magazin Brandenburg, Ausgabe Bran-
denburg Ost, stellt den lokalen Bezug und die Nähe zu den Menschen Ihrer 
Region her. Anspruchsvolle redaktionelle Berichte und Neuigkeiten aus dem 
Brandenburger Osten, interessante Geschichten, Porträts und Nachrichten 
aus Ihrer Nachbarschaft. 16–48 Seiten, die Ihre Kunden lieben werden, 
eingebunden in das TOP Magazin Brandenburg, verteilt vor Ihrer Haustür 
– das ist die Regionalausgabe, Ausgabe Brandenburg Ost, im TOP Magazin 
Brandenburg.

TMM Marketing und Medien GmbH & Co. KG · St.Nr. 14/691/69891 · Komplementärin: TMM TOP Marketing und Medien Verwaltungs GmbH  
Geschäftsführer: Jürgen H. Blunck · HRA 37903 B · DE248476333 · Kantstraße 151, 10623 Berlin · Tel: 030 20 62 67 3 · Fax: 030 20 62 67 50 

ISDN: 030 20 62 67 54 · E-Mail: mail@tmm.de · www.tmm.de

Stand: Januar 2010 · Änderungen vorbehalten.
*Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.  

Platzierungswünsche, deren Erfüllung Auftragsvoraussetzung sind, bedingen einen Aufschlag von 15 Prozent.  
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Format                         Maße Satzspiegel	        Preis in €*
1/1 Seite	 185 x 275 mm	 840,00 €
1/2 Seite quer	 185 x 133 mm	 470,00 €
1/3 Seite quer	 185 x   90 mm	 330,00 €
1/3 Seite hoch	  67 x 275 mm	 330,00 €
1/4 Seite hoch	 95,5 x 133 mm	  270,00 €
1/6 Seite hoch	      67 x 133 mm	 170,00 €
1/9 Seite hoch	      67 x   85 mm	 130,00 €

Zuschlag für Text und Gestaltung einer 1/1 Seite PR	 200,00 €

Technische Daten:
Magazinformat:	 218 x 300 mm
Drucktechnik:	 Offset (54–60er Raster)
Farbigkeit:	 4c (Euroskala)
Verarbeitung:	 Klebebindung

Erscheinungsweise: �	 quartalsweise in eine Teilauflage des  
	 TOP Magazin Brandenburg integriert

Gesamtauflage: 	 15 000 Exemplare
Geschäftsbedingungen:	�Es gelten die Allgemeinen Geschäfts

bedingungen des Verlages

1/4

1/6

Ausführliche Informationen finden Sie auf unserer Homepage www.tmm.de oder erhalten Sie auf Wunsch per E-Mail: mail@tmm.de

T O P  G U I D E  B r a n d e n b u r g
Ausgabe Brandenburg ost

M E D I A D A T E N

Brandenburg Ost


